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Ausbildung zum Rettungshelfer 

 
 
Die Strukturierung der Fachausbildungen im Rettungsdienst basiert auf den Vorgaben der 
Ausbildungsordnung des DRK und des Rettungsdienstgesetzes des Landes Baden-
Württemberg, welches u.a. die personelle Besetzung und damit die Ausbildungsqualifikation 
für die unterschiedlichen Einsatzfahrzeuge festschreibt. 
Die DRK-Landesschule Baden-Württemberg bietet alle Ausbildungsgänge im Rettungsdienst 
an und bildet pro Jahr ca. 800 Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten 
aus. Qualifizierte Dozenten und Fachreferenten sind neben der hochwertigen technischen 
Ausstattung die Garanten für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf. 
 
Die Ausbildung zum Rettungshelfer stellt die Mindestqualifikation für die Mitarbeit im 
Rettungsdienst und Krankentransport dar. 
 
Der Ausbildungsverlauf gliedert sich in 
 einen 160stündigen Fachlehrgang an der DRK-Landesschule, der in Vollzeitform 

(3 Wochen einschließlich der Samstage) und als berufsbegleitende Ausbildung an 
Wochenenden angeboten wird. 

 eine schriftliche Zwischenprüfung am Ende der 2. Ausbildungswoche. Der erfolgreiche 
Abschluss ist Voraussetzung für die weitere Teilnahme. 

 eine schriftliche und praktische Prüfung am Ende des Fachlehrgangs. 
 ein 80stündiges (2 Wochen) Rettungswachenpraktikum, dessen erfolgreicher Verlauf 

testiert wird. 
 Nach Einreichung des Testatheftes erhält der Teilnehmer das Zeugnis zum 

Rettungshelfer. 
 
Der Einsatz als Rettungshelfer ist möglich im 
• Krankentransportwagen als Teammitglied neben einem Rettungssanitäter. 
• Rettungswagen als Teammitglied neben einem Rettungsassistenten. 
 

Die Gesamtausbildung zum Rettungshelfer muss innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen 
sein. 
 
 
KURZDARSTELLUNG DER INHALTE 
 Allgemeine medizinische Grundlagen 

- Anatomie und Physiologie 

 Allgemeine Notfallmedizin 
- Störungen der Vitalfunktionen 

 Spezielle Notfallmedizin 
- Notfälle Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Pädiatrie u.a. 

 Organisation des Rettungsdienstes 
- Der Rettungsdienst in Baden-Württemberg 
- Einsatztaktik 
- Gesetzliche Bestimmungen 
- Sprechfunk u.a. 
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 Notfallmedizinische Maßnahmen 
- Eigenverantwortliche Maßnahmen 
- Assistierende Maßnahmen 

 Gerätekunde 
- Notfallmedizinische Geräte nach DIN und EN 

 Schriftliche und praktische Prüfung 
 
 
VORAUSSETZUNGEN 
 Mindestalter 18 Jahre 
 Hauptschulabschluss 
 Abgeschlossene Erste-Hilfe-Ausbildung nicht älter als 2 Jahre 
 
 
HINWEIS 
 *Interessierte am Freiwilligen Sozialen Jahr oder Zivildienst sowie Mitarbeiter der 

Rettungsdienstorganisationen wenden sich bitte an ihren zuständigen Kreisverband 
innerhalb Baden-Württembergs. 

 
 
ZIELGRUPPE 
 An einer Tätigkeit im Rettungsdienst Interessierte 
 Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Zivildienstes* 
 Mitarbeiter der RD-Organisationen* 
 
 
ANMELDUNG 
Ihrer Anmeldung legen Sie bitte folgende Unterlagen bei: 
 Kopie des Schulabschlusszeugnisses 
 Kopie der Erste-Hilfe-Bescheinigung 
 


